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Bekämpfung der Geldwäsche / Dateninhalte im Rahmen des automatisierten 
Abrufs von Kontoinformationen nach § 24c KWG (Kontonummer)
hier:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den o.a. VÖB-Mitteilungen informierten wir Sie über die Diskussion zur 
technischen und organisatorischen Ausgestaltung des Abrufverfahrens gemäß 
den im Rahmen des § 24c KWG zu realisierenden Anforderungen der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und des 
Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Im Rahmen der erwähnten Diskussion traf das BMF in seinem Schreiben vom 4. 
November 2003 (siehe VÖB-Mitteilung M 589/02 vom 15. November 2002) 
eine wichtige Feststellung im Hinblick auf gewisse Ausnahmen. Demnach sollen 
bei Anwendung des Stammnummernprinzips auf Kreditkonten und Konten für 
vermögenswirksame Leistungen, die als bloße Unterkonten eines Hauptkontos 
geführt werden, solche Unterkonten nicht dem Abrufsystem unterliegen, soweit 
gewährleistet wird, dass ein einzelnes Unterkonto keinen gegenüber dem 
Hauptkonto abweichend wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des § 8 
Geldwäschegesetz ausweist.

Die weiteren Erörterungen zwischen dem Zentralen Kreditausschuss (ZKA) und 
den zuständigen Stellen ergab jedoch, dass ein Stammnummernprinzip aufgrund 
unterschiedlicher Ausgestaltung in den Kreditinstituten technisch nicht 
umsetzbar sei. Die BaFin hat nunmehr in einem Schreiben vom 11. März 2003 
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ihre Aussage hinsichtlich der Dateninhalte bzw. der im Feld “Kontonummer” der 
§ 24c-Datei einzustellenden Nummer präzisiert. Demnach ist “...die 
anzugebende Kontonummer die Nummer, die im Kreditinstitut auf Basis des 
Kontenrahmens für ein Kundenkonto vergeben wird und die das jeweilige 
Kundenkonto, über das die betreffenden Kundenaufträge buchungstechnisch 
abgewickelt werden, eindeutig identifiziert.”

Weitere Einzelheiten bitten wir dem als Anlage beigefügten Schreiben der BaFin 
vom 11. März 2003 zu entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Claudia Theisen-Wacket Indranil Ganguli

Anlage
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